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$>te ©tettiutg beê Sdfmeiier.
©emerbebereing jttr «Jïcutftou

bc§ 3lrt. 31 ber Vuttbeêbcr«

faffuitg betreff, bie ©cmerbe»

freitjeit. B-J. 2>ec ©efdjäftg»

mann, welcher im praltifcßen
ßeben fteßt unb bie biretten folgen ber mißlichen gu»
ftänbe, bie aug ber unrichtig angemanbten ©enterbe»

fteißeit refultieren, tagtäglid) ju loften hat, bedangt
bie unb ba mit einem gèwiffen Unwillen ein rafcßereg

ïetnpo in ber Stebifion ber ©efeßgebung.

äftan begreift bag, allein ber VerufSmamt bergißt

ju leidjt bie ©cßwierigleiten, bie ficß einer Slebifion beg

Slrtifelg 31 ber Vunbegoerfaffung entgegenfiebert, unb

ift bann etwa geneigt, ber ©entralorganifatiou einen

Vorwurf ju madjen, eg gefdjetje nicht genug.
®ie Siegelung ber gewerblichen Verßältniffe mußte

natürlich fofort. alg Aufgabe ber öffentlichen Verwaltung
erfchetnen, alg bieSunftorganifationen aufgehoben würben.

@o bentt matt heute, unb fo bacßten auch bte ©e»

werbetreibeitberi fcßon bor mehr bertn 100 Sahren, alg
bie ^elbetif nach franjöftfdjem äJiufter bie ©ewerbe»

freiheit in einer florin unb mit einer Vegrünbung
tßeoretifd) berlünöete, bie fdjledtjt gut Steigung uttb

Vefchaffenßeit ber SOÎenfdtjengefchïec^ter paßte. Sm Saßre

1801 richteten baher bie gianbwerler beg Vejirleg
Qiirid) an bie £agfaßung eine bringenbe Vitte, ber ficß
eine Steiße anberer Vereine aug anberen Kantonen an»
fcßloffeit, in ber fte um SJlaßnaßmen baten, bte ben
nachteiligen Verfall „aQer §anbwerlgpoIijei" feefcßwören

follten. 1830 unb 1835 biglutierte bie fdjweijerifdje
gemeinttüßige ©efenfcßaft bte gleiche fjrage, ebenfo ber
in ber 40er Sahren gegrünbete alte fcßweijer. ©ewerbe»
berein. 1845 befcßloß bie Sagfaßung in Slarau grunb»
faßliche ^uftintmung gur ©ewerbefreißeit, nachbem ber
Vunbegoertrag ber 22 Kantone bom Saßre 1815 im
§ 11 nur beftimmt hatte, baß ber Slbfaß ber Sanbeg»
erjeugniffe unb laufmännifchen SBaren nicht an bie
Santonggrenjett gebunbett werben bürften, mit Vor»
behalt ber erforberlicßen ißoligeiberfügungen gegen SEßucßer

unb fchäblicßen Vorlauf. Sm übrigen ejiftiecten meiften»
ortg bie Qänfte noch (Säricß j. V. ßob fie erft 1837
auf), mit ißren längft beralteten Vorfchriften unb @ng=

ßerjigleiten, bie nicht meßr in bie S^t paßten. @o
ïonnte j. V. bie SBitwe etneg §anbwerlerg, auch nicht
mit £ülfe beg noch nidü bag fflleifterredjt erworbenen
©oßneg, ober eineg ülltgefellen, bor 1837 in Süri<h ihr
©efchäft weiterbetreiben; einzelne Verufe fperrten [ich
energifcß bagegen, baß ein SDteifter, ber einen Veruf
hatte, welcher ben neuen Verljältniffen jum Dpfer faden
mußte — eine regelmäßige Seßre in einem anberen
Verufe burcßmachte unb bergl. SDie ©tabtjünfte Wachten
ängftlich barüber, baß auf bem Sanbe leine Äonlurretu
entftanb ober fich bodß nilßt entwideln lounte.
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Zürich, den » Mai t»«S

Dem Vaterland zum Kegen
Koll frische Kraft stch regen.

Schweiz. Keweröeverein.
(Mitteilung des Sekretariates.)

Die Stellung des Schweizer.
Gewerbevereins zur Revision
des Art. 31 der Bundesver.
fassung betreff, die Gewerbe-

freiheit. L-3. Der Geschäfts-

mann, welcher im praktischen
Leben steht und die direkten Folgen der mißlichen Zu-
stände, die aus der unrichtig angewandten Gewerbe-

freiheit resultieren, tagtäglich zu kosten hat, verlangt
hie und da mit einem gewissen Unwillen ein rascheres

Tempo in der Revision der Gesetzgebung.

Man begreift das, allein der Berufsmann vergißt
zu leicht die Schwierigkeiten, die sich einer Revision des

Artikels 31 der Bundesverfassung entgegenstellen, und
ist dann etwa geneigt, der Centralorganisation einen

Vvrwurf zu machen, es geschehe nicht genug.
Die Regelung der gewerblichen Verhältnisse mußte

natürlich sofort als Aufgabe der öffentlichen Verwaltung
erscheinen, als dieZunstorganisationen aufgehoben wurden.

So denkt man heute, und so dachten auch die Ge-

werbetreibenden schon vor mehr denn 100 Jahren, als
die Helvetik nach französischem Muster die Gewerbe-

freiheit in einer Fmm und mit einer Begründung
theoretisch verkündete, die schlecht zur Neigung und

Beschaffenheit der Menschengeschlechter paßte. Im Jahre

1801 richteten daher die Handwerker des Bezirkes
Zürich an die Tagsatzung eine dringende Bitte, der sich

eine Reihe anderer Vereine aus anderen Kantonen an-
schloffen, in der sie um Maßnahmen baten, die den

nachteiligen Verfall „aller Handwerkspolizei" beschwören
sollten. 1830 und 1835 diskutierte die schweizerische

gemeinnützige Gesellschaft die gleiche Frage, ebenso der
in der 40er Jahren gegründete alte schweizer. Gewerbe-
verein. 1845 beschloß die Tagsatzung in Aarau gründ-
sätzliche Zustimmung zur Gewerbesreiheit, nachdem der
Bundesvertrag der 22 Kantone vom Jahre 1815 im
§11 nur bestimmt hatte, daß der Absatz der Landes-
erzeugnisse und kaufmännischen Waren nicht an die
Kantonsgrenzen gebunden werden dürften, mit Vor-
behalt der erforderlichen Polizeiverfügungen gegen Wucher
und schädlichen Vvrkauf. Im übrigen existierten meisten-
orts die Zünfte noch (Zürich z. B. hob sie erst 1837
aus), mit ihren längst veralteten Vorschriften und Eng-
Herzigkeiten, die nicht mehr in die Zeit paßten. So
konnte z. B. die Witwe eines Handwerkers, auch nicht
mit Hülfe des noch nicht das Meisterrecht erworbenen
Sohnes, oder eines Altgesellen, vor 1837 in Zürich ihr
Geschäft weiterbetreiben; einzelne Berufe sperrten sich

energisch dagegen, daß ein Meister, der einen Beruf
hatte, welcher den neuen Verhältnissen zum Opfer fallen
mußte — eine regelmäßige Lehre in einem anderen
Berufe durchmachte und dergl. Die Stadtzünfte wachten
ängstlich darüber, daß auf dem Lande keine Konkurrenz
entstand oder sich doch nicht entwickeln konnte.
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®iefe burdjauS ungefunben gufiänbe f^ufen, in
Verbindung mit bec (Erbitterung, bie bie Vauernfame
ohnehin gegen bie günfte in beh Stäbten in einigen
Kantonen aus politifchen ©rünbert hatte, bas attbere
@£trem bec ©emerbefreiheit, baS in unferen Verfaffuttgen
üon 1848, befonberS aber 1874 zum SluSbrucfe ïam.
®et fRationalrat îiat bei îtnlah bec VerfaffungSrebifion
1872 befdjloffett, ben ©runbfa! aufzunehmen, baff ber
Vunb über baS ©emecbemefen legiferieren fönne, allein
ber ©tänberat machte energifdje Dbpofttion. ®ie Slngfi,
matt mürbe mieber in bie alten guftäube hineingeraten,
bie noch bei manchen in frifdjem ©ebächtnis maren,
mirtte ju lebhaft entgegen — unb mir fagen es offen —
fie mirït, menn auch burdjauS mit tinrecht, noch heute
ganz gewaltig gegen unfece Veftrebuttgen, bie bod)
nichts anbereS motten, als ben @d)u! ber reellen (Sc«

merbStljättgfeit. $iefe gurcht ergab auch teilmeife bie

VolfSabftimmung über ben VerfaffungSartifel im 3ahre
1894, bei ber mit 158,492 gegen is5,713 Stimmen
unb mit 1472 gegen 71/2 ©täube baS Volf fidj gegen
uns auSfprad). SJian hatte übrigens bamalS gar nicht
gemagt, ben Slrtilel 31 anzugreifen, fonbern motlte nur
ganz allgemein bem SIrtifel 33 einen $ufa! geben,
bahingehenb, bag ber Vunb eine ©emerbegefehg'ebung
aufteilen fönne. ®iefe Vefugnis, in Verbindung mit
bem SBortlaut beS Slrt. 31, melcher bie ©emerbefreiheit
garantiert unter Vorbehalt „ber Verfügungen über
Ausübung oon §anbel unb ©enterben, über Vefteuerung
beS ©emerbebetriebeS", h'^t mau für ben Slnfaitg als
baS möglich ®rteid)bare, mährenb meitecgehenbe gorber«
ungen bei ben [Räten feine Unterftühung gefunben
hätten.

SlOecbingS he'fh zum ©chluffe beS ?trt. 31, bah
biefe Verfügungen ben ©runbfa! ber §anbelS- uttb
(Semerbefreiheit nicht beeinträchtigen bürfien, allein bie
SluSlegungen, meldte ber VunbeSrat feit 1874 biefein
äöortlaute gegeben hat, z"9^n» &ah matt mit gutem
SSillen hiermit fefjr meit fommen fantt.*)

Sn §eft XVIII ber „(Semerblichen geitfragen" haben
mir im Anfang eine fleine .gufammenfieütmg gemacht,

*) SDiefe ©iitfdjräitfurtg ftanb bor 1885 al§ örcmfc für ben

ganjen älrttfel 31, nadjfjer nur nocf) mit SScjug auf ba§ foeben ev=

mä^tite lit. e — nlfo ein ©djntt niifjer 31t uttferer Sluffaffung

bie herüber Sluffdjluh gibt. SGSenn §err VunbeSrat
fftuchonnet fich auf ben ©tanbpunft [teilte, unb hierbei
oon feinett Kollegen uuterfiüht mürbe, bah äer unreelle
(Semerbebetrieb nicht auf ben ©dju! beS SlrtifelS 31

Slnfpruch erheben fötttte, fo märe, menn bie VolfS«
abftimmung 1894 zu unferen ©unften ausgefallen märe,

für einen guten Slnfang geforgt gemefen. ^ebenfalls
mären mir heute meiter, als mir [tub. Vegreifïicher*
meife hatte ber VunbeSrat feine öuft, fofort mieber anS
SEßerf zu gehen, um fo menigec, als gerabe auS ®e=

merbefreife'n fein gefchloffener SBille, fonbern eine Soppel--
[trömung [ich fuubgab, bie nicht itnmefetttlid) bazu
beigetragen hatte, ber Slb[timmung bie oerneinenbe

EDtaforität zu [ichern. Slud) auf bie Vefirebungen beS

@<hmeizer. (SemerbebereinS muhte biefer Umftanb un*
günftig einroirfen.

©either hat [ich bie lleberzeugung, befonberS in
faufmättnifchen Steifen geltenb gemacht, bah man fdjritt«
meife, eine Sliaterie um bie attbere, unter Verzidjtleiftung
auf eine umfaffettbe Siegelung ber fchmeiger. ©etoerbe*

bethältttiffe, unb ohne eine Vebifion beS 9Irt. 31, an
bie §anb nehme. ®iefen Veftrebungen i[t bie ÜRaffem

petition beS Vereins fdjmeizer. ©efchäftSreifenben unb
bie ÜJtotion §irter entfprungen, bie eine Regelung beS

föaufiermefenS unb Sötahnahmen gegen ben unlauteren
28ettbemerb bezmecfen. ®er VunbeSrat hat in einer ber

näd)ften ©effionett hinüber Vericht zu erftatten.
(©ct)tu6 folgt.)

|îndwuhtm*cjcm
2)er oftfcljioeijerifdje ©tf)tntcbe» uttb 2öitgtteniteifter«

bereut f)ält Sonntag ben 1. Sinti im „@d)ü|eitgarteu"
in @t. ©allen bie (Seiteratberfammlimg ab. Veginn
nachmittags 2 Uhr. SEraftanben: Statuten, Unfall'-
berftchentitg, ^uffdhmiebefurfe, 9JÎilitär£)itffcfjmiebtuefert,
gotltarif, SlrbeitSnachmeiSbureau, einheitliche Sßerfftatt«
orbuung tc.

©ewerbeberbattb be§ ShtntonS ©t. ©«llctt. ülm 22.

Sutti finbet in iRheincd; eine Verfammlung beS <Se«

merbeberbanbeS beS ßantonS ©t. ©allen [tatt. $aupt«
traftanbum bilbet bie $rage ber ©rünbuttg einer (Se*

merbehalle. 211S Veferent foil ber SDireftor ber gürchec
Sfantottalbanf gemonnen merbett.

- Pilialo der Armaturen- und Maschinenfabrik, A.-G., vormals J. A. Hilpert, Nürnberg.
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Diese durchaus ungesunden Zustände schufen, in
Verbindung mit der Erbitterung, die die Bauernsame
ohnehin gegen die Zünfte in den Städten in einigen
Kantonen aus politischen Gründen hatte, das andere
Extrem der Gewerbefreiheit, das in unseren Verfassungen
von 1848, besonders aber 1874 zum Ausdrucke kam.
Der Nationalrat hat bei Anlaß der Verfassungsrevision
1872 beschlossen, den Grundsatz aufzunehmen, daß der
Bund über das Gewerbewesen legiferieren könne, allein
der Ständerat machte energische Opposition. Die Angst,
man würde wieder in die alten Zustände hineingeraten,
die noch bei manchen in frischem Gedächtnis waren,
wirkte zu lebhaft entgegen — und wir sagen es offen —
sie wirkt, wenn auch durchaus mit Unrecht, noch heute
ganz gewaltig gegen unsere Bestrebungen, die doch
nichts anderes wollen, als den Schutz der reellen Er-
werbsthätigkeit. Diese Furcht ergab auch teilweise die
Volksabstimmung über den Verfassungsartikel im Jahre
1894, bei der mit 158,492 gegen 135,713 Stimmen
und mit 14'/s gegen 7ftz Stände das Volk sich gegen
uns aussprach. Man hatte übrigens damals gar nicht
gewagt, den Artikel 31 anzugreifen, sondern wollte nur
ganz allgemein dem Artikel 33 einen Zusatz geben,
dahingehend, daß der Bund eine Gewerbegesetzgebung
aufstellen könne. Diese Befugnis, in Verbindung mit
dem Wortlaut des Art. 31, welcher die Gewerbefreiheit
garantiert unter Vorbehalt „der Verfügungen über
Ausübung von Handel und Gewerben, über Besteuerung
des Gewerbebetriebes", hielt man für den Anfang als
das möglich Erreichbare, während weitergehende Forder-
ungen bei den Räten keine Unterstützung gesunden
hätten.

Allerdings heißt es zum Schlüsse des Art. 31, daß
diese Verfügungen den Grundsatz der Handels und
Gewerbesreiheit nicht beeinträchtigen dürften, allein die
Auslegungen, welche der Bundesrat seit 1874 diesem
Wortlaute gegeben hat, zeigen, daß man mit gutem
Willen hiermit sehr weit kommen kann.*)

In Heft XVIII der „Gewerblichen Zeitfragen" haben
wir im Ansang eine kleine Zusammenstellung gemacht,

Diese Einschränkung stand vor 1835 als Bremse für den

ganzen Artikel 31, nachher nur noch mit Bezug ans das soeben er-
wähnte lit. e — also ein Schritt näher zu unserer Auffassung!

die hierüber Ausschluß gibt. Wenn Herr Bundesrat
Ruchonnet sich auf den Standpunkt stellte, und hierbei
von seinen Kollegen unterstützt wurde, daß der unreelle
Gewerbebetrieb nicht auf den Schutz des Artikels 31

Anspruch erheben könne, so wäre, wenn die Volks-
abstimmung 1894 zu unseren Gunsten ausgefallen wäre,
für einen guten Anfang gesorgt gewesen. Jedenfalls
wären wir heute weiter, als wir sind. Begreiflicher-
weise hatte der Bundesrat keine Lust, sofort wieder ans
Werk zu gehen, um so weniger, als gerade aus Ge-

Werbekreisen kein geschlossener Wille, sondern eine Doppel-
strömung sich kundgab, die nicht unwesentlich dazu
beigetragen hatte, der Abstimmung die verneinende

Majorität zu sichern. Auch auf die Bestrebungen des

Schweizer. Gewerbevereins mußte dieser Umstand un-
günstig einwirken.

Seither .hat sich die Ueberzeugung, besonders in
kaufmännischen Kreisen geltend gemacht, daß man schritt-
weise, eine Materie um die andere, unter Verzichtleistung
auf eine umfassende Regelung der schweizer. Gewerbe-
Verhältnisse, und ohne eine Revision des Art. 31, an
die Hand nehme. Diesen Bestrebungen ist die Massen-
Petition des Vereins schweizer. Geschäftsreisenden und
die Motion Hirter entsprungen, die eine Regelung des

Hausierwesens und Maßnahmen gegen den unlauteren
Wettbewerb bezwecken. Der Bundesrat hat in einer der

nächsten Sessionen hierüber Bericht zu erstatten.
(Schluß folgt.)

Uerbandswekn.
Der vstschweizerische Schmiede- und Wagnermeister-

verein hält Sonntag den 1. Juni im „Schützengarteu"
ill St. Gallen die Generalversammlung ab. Beginn
nachmittags 2 Uhr. Traktaudeu: Statuten, Unfall-
Versicherung, Hufschmiedekurse, Militärhufschmiedlvesen,
Zolltarif, Arbeitsunchweisbureau, einheitliche Werkstatt-
ordnung :e.

Gewerbeverband des Kantons St. Gallen. Am 22.

Juni findet in Rheineck eine Versammlung des Ge-
werbeverbandes des Kantons St. Gallen statt. Haupt-
traktandum bildet die Frage der Gründung einer Ge-

Werbehall?. Als Referent soll der Direktor der Zürcher
Kantonalbank gewonnen werden.

Vilinlo à àmàron- >mü Uasolunonkabrik, /I.-d., vormols .1. Kilport, Mirniioi'A.

pumpen
kür

Nimtlieltl) iuàiàllô Awàs
row! a kür

àmzA uuà
slàtràdenRetried.

>>

» 6osà-I/o,'ào/,/â'^s t/ncl

/làke/'bûàr Fegk/'s />â/à

1574


	Schweiz. Gewerbeverein

